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Großherzoglich badisches 14s

A ui e i g e b l a t t
för den Neckar » Odenwälber - Main - und TauberkreiS .

N »< 32 , Samstags den 20"" April i8n .

Verordnungen
Direktorium des Neckarkreists.

Die neuen Steuervrdnungen , inSbe-
sondere die Ausmessung der und

, Huden , auch iousiigen größere» Gu-
terstäcke delr.

Bei dem ho «preislichen Ministerium der
Finanzen wurde der Antrag gestellt :

„ Alle größere Güterstücke , von etwa mehr
als 5 bis 6 Morgen , in soferne diese nicht in
kleinern gleichen Thrilen verpachtet , oder von
Gemeinheiten an ihre OrlScinwohner zur B «
Nutzung überlaßen worden sind , wo die Ge¬
halts » Bestimmung durch Ausmessung eine«
Theil « uns Multiplikation des Klä ^ eumaßes
mit der Zahl dergleichen Theil « auf leichtere
und weniger kost 'pielige Art geschehen kann ,
auch alle geschlossene Hof . und Hubengütcr ,
in soferne dies noch nicht geschehen ist , zum
Behuf « d«S Eintrags ihres Maßgedalts in die
neu zu fertigenden Gruadsteuerzetkel aufmes.
sen zu laßen ? "

Hierauf refcrlbfrte belobtes Minlsterium un¬
term 6tt « dieses No, 972 .

a ) Die Vermessung der geschlossenen Hof
und 5?ubengür «r ist nach § . 56 . u. 57 . der
Grundsteuciordnung vorgcschrieben, wenn der
Mcßgehalr nicht auS Urkunden entnommen
werden kann .

Ist das Maß in Urkunden zwar angegeben ,
liegen «her gewichtige Gründe vor , dasselbe
für beträchtlich unrichtig Z ' ' halten , so tritt
«ach den Gründen des Gesetzes die Vorschriftd« S 57 . § . der Grundsteuer - Ordnung eben so
<ia , als wenn di« Größe des gan ;en geschlvs«
srnen GutS aus keiner Urkunde zu ersehen wäw .

d ) Wo andere große Stücke Vorkommen,
über di« keine das Maß bestimmende verläßigr
Urkunde vorliegt , da ist zu unterscheiden

Ob der Verpachtung überhaupt der Bcge .

I
bung an Eirnelne wegen , eine kn die Auge«
fallende Avthrilung der für die Abschätzungim
ganzen zu großen Flacde besteht , oder durch
de » Bau des G » lS selbst e>ne Verrheilung der
g >osten Fläche in kleiner« dargestrllt wild oder
nicht .

c ) 3 m erst ' rn Fall , der beim Ackerland ge «
wöyniich «Inrrtten wird , istourch Abschätzung
der rinzeluen Theil « das ganze zu finden .

el ) Wo große GüterstreckeninkleincirTheise
dem Mapgehalt na b richtig venhei' ik find , da
ist auf eine das Maß wenigstens des einzelne«
Theilö richtig angebende Urkunde zu vermu »
then , häufig ist aber bei solchen Berthcilun «
gen nicht blos di« Größe , sondern auch di«
Qualität der Grundstücke in Anschlag gekom«
men , daher Li « Ausmessung eines TheilS und
oie Multiplikativ » mit der Zahl derTveilewit
Behutsamkeitangcwcndet weiden muß . Sie
mag aber avaewendet werden , wo wi klich
durch die Ausmessung eines Theils der Inn «
hall eines beträchtlichen Areals mit Bcrläßig «
teil gesunden werden kann.

e ) Im zweiten Fall , der bei Wiesen und
Waiden , woben Schätzern dir Anhaltspunk «
le , welche das Acke . Iand gewährt , fehlen ,vaS ftükweise Abschätzen also unmöglich ist,
da darf allerdings , wie bei großen Hof und
Huvengülern der Inhalt der ganzen durch ciue
Vermessung gefunden werden , wenn keinevrr-
läß -ge Urkunde den Meßgehalt de . eitS an «
giedt .

k ) Da übrigens die in der Grundsteuer «
Ordnung ausgestellte Regel , daß gegenwär «
lig kein« Vermessungen vorgenommen werden
solle» , «ine wesentliche Bedingung der schnei«
len Herstellung einer gleichförmigen Grund «
stenrr ist , und mit den Planen über die künf»
tig fortschreitende Verbesserung des Steuewe »
srnö in engere Verbindung stehet : so find di«
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Ausnahmen von der Regel ganz strengt zu
nehmen , und durchaus weiter nicht auszndeh -
»en. Mannheim den izten April iZn .

v . Manger . Vdt. Kessler.
DirektoriumdeS Neckarkreift».

ÜR. 6512 -) Die neue Steuerordnungcn , ,'nsbe .
sondere das strittige Gemarkung»«
Recht betr.

Auf verschiedene Anfragen über die Katä,
strirung der Grundstücke , worüber das Mar»
jungSrecht stnttig ist , hat das hochpreisliche
Ministerium der Finanzen unterm bien dieses
Nr . 973. die § 13. der Grundsteuer- Ordnung
aufgestelltr Norm dahin näher entwickelt.

1 ) Jede Markung als ein in eigenen Grän»
zrn eingeschlossener , und ein zusammrnhän.
gendes Ganzes bildender Umfang des Staats¬
gebiets , worauf die gesellschajtiiche Verbin .
düng einer Gemeinde gewurzelr ist , bildctnach
Z. io . der Grundsteuer - Ordnung einen Steuer»
Distrikt.

2) Ungeachtet hiedurch bestimmt ist, daß
stich dir Sttuerdistriktr nach den Mar¬
kungen richten sollen ; so find dieselbe doch
durchaus nur als Eintheilungen des Staats »
gebirtS in Beziehung auf das Sreueiwesea zu
betrachten , di« mit der Eintheilung de» Staats¬
gebiet» in Markungen an fich nicht» gemein
haben , wohl aber den nämlichen Theik de»
Staatsgebiet » wie diese umfassen , weil durch
die Markungen schon bestimmt « Gränzen an¬
gegeben find , und überhaupt in der Ueberein-
stimmungder Markungen und Steuerdistrikl «
für die Beschaltung de» Grundsteuerwesens
manchfalkige Dorther !« liegen.

3) Wenn daher zwischen zwei oder « ehr«,
ren Gemeinden ein Platz in Bezug auf die
Markherrschafr strittig ist , so soll bei Ereku-
tion der Grundsteuer . Ordnung weder unter
sucht noch entschieden werden ; zu welcher G e-
« arkuag derselbe rechtlich gehört » vielmehr
ist einzig und allein zu bestimmen , zu wel¬
chem Steuerdistrikt « der Streitplatz ein»
getheilt werden soll.

4) Da schon im Jahr 1807. bei Gelegen¬
heit der Aufhebung aller Steuerfreiheiten der
Grunds« ; ausgestellt worden ist , daß jede»
Gut dg steuern soll , wo eS liegt , so hatte man
die Erwartung . daß diesem Grunds»; gemäß ,
«jcht nur die Güttr, deren Lage rüksrchtljch

der Gemarkung unbestritten ist , zu dem Ort,in dessen Markung sie liegen , steuern , sondern,daß auch alle aus Streirplätzen liegende Gü¬ter , in Bezugauf die Steuer der Lage nacheinem oder dem andern Ort zugechcklt seinwürden.
5) Auf diese Voraussetzung gründet sich der§. 13. der Grandsteuer« Ordnung , der aber ,nach dem durch mehrere Anzeigen bewährt ist,daß überhaupt noch viele Güter gegenwärtig; an den Wohnort des Eigenthümer» steuern ,zu Entscheidung der Frage : welchem Steuer«distrikc « rükfichtlich der Gemarkung streitig«Plätze beizuschlagen sind , nicht in asten Fa !»len hinlänglich ist , daher nähere dem Z.u. 10. der Grundsteuer * Ordnung ausgesprv »

chenen Hauptgrundfaz angemessene Vorschrif,« » noiywendig sind.6) Steurea alle Güter «ine» Streitplaz»! ze » gegenwärtig zu einer Gemeinde , an deren
j Gemarkung der Skreltplaz gränzt ; so ist die«
ser auch dem Steuerdistrikt dieser Gemeinde
ohne weiters brizuschlaaen .

7) Steurer, Distrikte des Streitplaz «ze » , dir ein zusammenhängende » Ganz,» auö»wachen zu einer der streitenden Gemeinden , anderen Gemarkung fie gränzen, so ist der Streit»plaz «ach diesen Begränzungen den nnzelnmSteuerdistrlkten zuzutheilr «.
8) Findet eine solche , der Lage nachgehende , mithin dem §. 9. entsprechende

Besteuerung nicht statt » « erden vielmehr dieGüter von den Inhabern nach dem Wohnort
theii» zu diesen thrils zu jenen Gemeinden
versteuert ; so darf auf dl« bisherige Observanzin Entrichtung der Steuer gar keine Rükficht
genommen werden.

9) Ja solche« Fällen ist auf den Befizstand
rükfichtlich der GemarkungSrechre zurük zu ge»
Heu , und dem Steuerdistriktder Gemeinde, wek«
che Dann, und Grundrecht über den Streitplazbi » hrr ausgeübt hat , dieser auch beizuschlagen.10) Wird Bann - und Grundrecht von den
streittnden Gemeiuden gegenwärtig befizlichinder Art behaupiet , daß jede Gemeinde da»«
selbe über einen zusammenhängenden Theik d«S
Streitplatze» , der an ihre nnbefirittene Ge«
markung gränzt , ausübt : so ist diesem Be«
sizsiand nachzugeyen , und der eine Theil deS
Slreitplatzeö dem SreuerndifirjUe der e

'wen



Gemeinde , drr andere dem Steurrdistrikt der
andern zuzutheilen .

n ) Ist endlich auch selbst der Besizfiand
rüksichtlich drS GemarkungsrechtS streitig -, ss
fragt sich : .

s . welche an den Streitp'a; granzende Ge¬
meinden auf das Gcmarkungsrecht Anspruch
machen .

b . In welchem Verhältniß die Einwohner
der streitenden Gemeinden aus dem Streitpkaz
begütert sind ;

c . weiche schiksicht Dertheilung de» Streit -
Platzes möglich ist . .

12) In dem Verhältnis , in dem die Bur«
girier streitenden Gemeinden begü '
tert sind , ist in solchem Falle, auch die Der»
theilung des Strcitplatzes begründet , wenn
diese fchiklich geschehen kann.

Haben die Elnlrohner dcn^sireitenden Ge¬
meinden gar keine Güter in dem Streltpksz
liegen , so ist eS eben so anzusehen, als hätten
beede gleichviel darin liegen.

iz ) Die Verthcilung ist nur dann alsfchik»
lich anzusehen , wenn jedem durch die unbe¬
strittene Markung gegebenen Steuerdistriktein
Theil des StreitplatzeS so zugethcilt « erden
kann , daß er an die Markung gränzt , und
durch die Theilung selbst kein in seinen eigenen
Gränzen liegendes Stük Gut zerschnitten, mir-
hin in 2 Strucrdistrikte geworfen wird.

14) Di« Schiklichkeit der TheilungdesStreit-
Platzes ist unadweichlich « Bedingung der Thei¬
lung : wo di « Theilung fchiklich nicht gesche¬
hen kann , wird der Srreilpkaz dem Steoerdi
strikt« derjenigen drr streitendenGemeinden ganz
lugewirsen , deren Bewohner di « meisten Gu¬
tesauf dem Streitpla- liegen haben .

rz) Ist -war eine Theilung nach 13 schik-
lich , aber .selbst nicht einmal ungtfähr kn der
tz) : vpvrtion , wie sie nach 12 begründet wäre,
möglich ; s„ ,'st bftn Steuerdistrikt jeder Ge-
memde derjenige Theil zugeschkagen » der nach
feiner Lage und Anaränzung darz» geeignet er-
sihemt .

iö) Hiernach haben die B -zirkSkommiffa«
rien , wo sich ein Strritpkaz sindet,

m, denselben in Gegenwart der UrkondSper »
soncn der streitenden Gemeinden zu beschreiven.

b) Auf der Stelle zu untersuchen : ob die ,

» 4 ?
Zutyellung zu einem , ober dle Dertheilung»n»
ker mehrere Skeoerdistrikt «,

1 ) nach dem bisherigen Besizstaud rükfichk »
lich der Steuer (b u . 7 ) oder

2) nach dem bisherigen Besizfiand rükfichk »
lich der Markherrschaft (y u. , 0) oder

3) nach dem Maß der Begäterung der Ein¬
wohner der streitenden Gemeinden , und der
Möglichkeit , eine schiklichr Theilung zu ge»
schehen habe ( «2 u. 13. )

e. Im ersten Falle den Befizstand lüksicht-
lich ker bisherigen Besteuerung , im 2ten rük¬
sichtlich der Markherrschaft / im Ztrn aber «»»
gesäumt zu ksnstatiren .

1 ) Wie viel Güter die Einwohner jeder streb«
tenden Gemeiude auf dem Streitplaz liegen
habe , und darnach zu bestimmen , der wieviel»
tr Theil VcS Skreirplatzcs jeder Gemeinde nach
12 zugethcilt werden sollte. Wenn z. B . der
Strcikplaz 90 Morgen ist , und die Einwohner
deS Orts A . 40 Morgen , die Einwohner deS
Orrs B. 20 Morgen besitzen , so hat die Ge»
meinde A. | g die Gemeinde B. fg oder A. f
vdcr 60 Morgen , die Gemeinde B . 4 oder 30
Morgen anzusprechcn, weil der Besizstandder
Einwohner anderer Gemeinden , die keinen An»
sprach auf den Streitpkaz machen können , in
keine Betrachtung kömmt .

2) Unter Zuziehung der Ortsvorgtseztensec
Benachbarten, bei dem Streit überhaupt nicht
interessirten Gemeinden zu «ntersuchen , und
zu bestimmen : ob und wie sich verStreltplaz
in Beziehung auf die durch den Güterbrfiz be¬
gründete Proportion füglich »heilen laste .

6 . Ucber die s-rmmtlichc Verhandlungen iß
«in Protokoll aufjustrllen » und dem Kreisdi »
rektorium daö Resultat zur Gcnrhmigung vor»
zulegen.

17) Rach der Entschekduug dcs Kreisvkrek»
toriumS ist alsdann vhne welterS vorzufahren,
den Gemeintenaberza bemerkt» ; daß hiedurch
weder über die Gemarkung- - Streitigkeit clue
Entscheidung gegeben , noch den Gemeinde,»
rüksichtlich der Ansprache au ihre Bürger w§-
gm deS Beitrag- zu vergangenen und künfti¬
gen Gemeindölasten etwas prarvdizirtwerden ,
vielmehr dir GemarkungS - Streitigkeiten auf
dem bisherigen Weg erledigt « erden wüßten,
und über dj'c Beitrag» - Schuldigkeitder OrtS»
dürger rüksichtlich ihrer Güter , welche bisher
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zum Wohnort steuerte« , zu den Gemekndsla «
fien für das Vergangene und die Zukunft sei»
« er Zeit besonders gesezlichr Bestimmung wer
de gegeben werdea. Mannheim den izten
April i8n .

» . Manger , Vdt . Ullmicyer.
Lrkanntmachung .

KombinirteS Grundherr !. JustizamtRappenau .
<P . G . N . * 337 ) Dir Kvnsc>ibnten Jvh .Adam und Joh . Kvnrad Iimmermann , von

Rappenau , find vermöge verehrlichen Beschluss
srs großherzogl . hochköblichen Direktoriums
- es Ooen -valderKreisesvom lten d . N 14,925 ,da ste im Februar - und Juni Auge itzoy mitden resp . Esteklivnummern z . u . iy8 betrofftu wurden , und auf erfolgte Ediktal -Ladung« tche erschienen , ihres Vermögens » und Orts ,
bürgerrrchts für verlustig erklärt worden , waS
» erordnungsmäßig andurch zur Lffcntlichen
KenutuiA gebracht wird . Rappenau den tz ' en
April ltjli .

Schippel . Halm.
rvertchtltch « Aufforderungen .
Großherzogl . bad . Stadtamt Mannheim . .

<N . y8i .) Die Wittwe und Erben des fürstl.
Esterhazyfchen Konditors Konrad Bogen , wel«
che nach eingezvgener Erkundigung nach Paris
aus dem Oesterreichifchen gezogen sind , deren
Aufenthalt daselbst aber nicht mit Auverläs.
sigkeit bestimmt werden kann , werden hiemit
vorgeladen , in unerstreklichrr Frist von gWo «
chcn durch einen Bevollmächtigten ihre etwaige
Ansprüche an die Derlaßrnschaft der Wittwe
Christin « Heinkein , gebohrnen Bogen dahier
aufzustellen , und auSzuführen , auch ihre et»
waige Einwendungen gegen den Verkauf deS
HaustS derselben dahier vorzutragen , widri «
genfallS sie mir ihren Foderuogen und Ein «
Wendungen ausgeschlossen, und . sie dieser ver>
lustigt erklärt sein sollen. Mannheim den
Lten April rgll .

Rupprecht . Vät . Nürnberger .
Großherzogl . bad . Stadtamt Mannheim .

( N . 99) .) Gegen den Ferdinand Deurer ,weicher gegen Ende der 1770k Jahre nach
Westindier, gtreiskt ist , und sich dem Vcrneh .
me« «ach auf der Insel St . Custach und St .

Thomas aufgehalten hat . ist heute der Ab«
wesenhcitSprozcß erkannt wortzen , und weidendie nächstbcrechti'greu Erben , im Falle Fer«dinand Deurer sich nicht in Jahrestftist meldet,iu den Genuß des Vermögens nach Vorschriftder Gesetze eingrrrieün werden. Mannheimven 9ten April tstn .

Rupprecht . Vät . Nürnberger .
Fürstlich Fürstenberg BezirksamtHeilkgenderg .( 664 .) Matheus Langenberger / von Deg «
gtnhauseu , welcher bereits vor Zo Zahlen ,«kaiierlich dstrekchksche Kriegsdicnste getreten ,hat seit dieser Zeit von seinem Leben oder Todekein« Kunde gegeben. Dieser oder deffer̂ al«
lenfällige Leidescrben werden daher vorgeladen ,binnen Jahresfrist dahier zu erscheinen, unddas unter Pflegschaft stehende Vermögen ad238 fl . 42 kr. in Empfang zu nehmen , oderaber zu erwarten , daß solches denen gesezkk-chen Erben in fürsorglichen Best ; werde über,laßen werden. Hei

'
ligeuberg den wkrv Märzr8n .
Vät . von Meuchrnge «.

Raufanträg «.
Großherzogl . Stadtrath Mannheim .Da in Gemäßheit Beschlusses großherzogl »StadtamtS vom gestrigen die MarktgeidSab »

gaben - eine Arnderuug bekommen; so ist «ine
neuere Versteigerung deS MarktbestaudS noch«
wendig geworden , welche Freitags den ssite«dieses Nachmittags 3 Uhr auf hiesigem Rath »
Haus vorgcnommen wird , und wozudicStei «
gungSlustige hierdurch « ingeladen werden.
Mannheim den 19m » April igu .

Reinhardt . Schubauer .

Pachtantrag .

Großherzogl . Gefälleverwasung .
Künftigen Montag den raten dieses Nach «

wirtagS 3 Ubr , wird auf dem diesseitigenBü . eau das Holssohren in und euS den Herr«
fchaftltchen Hvlzböfrn an den Wenigstnehmen «
den öffentlich versteigert . Mannheim den 18 .
April tgn -

Rentzler .
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